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3.

4.

5.
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9.

Art der baulichen Nutzung
(§ 5 Abs.2 Nr.1, § 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung
-BauNVO-)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Urbane Gebiete
(§ 6a BauNVO)

Sonstige Sondergebiete
(§ 11 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen, öffentlich

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, öffentlich

Öffentliche Parkfläche

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken
(§ 5 Abs.2 Nr.2b, 4 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.12, 14 und Abs.6  BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Grünflächen
(§ 5 Abs.2 Nr.5 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6  BauGB)

Öffentliche Grünflächen

Zweckbestimmung: Parkanlage

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze
(§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)

      Sonstige Darstellungen

vorhandene Gebäude

55

371

377

378

372
Flurstücksgrenzen und Flurstücksnummern

Vermaßung

Nordpfeil

Zweckbestimmung: Straßenbegleitgrün

Zweckbestimmung: Regenwasserversickerung, -klärbecken, wasserwirtschaftliche
Anlagen

Bundesimmissionsschutzgesetz (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)
vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des

Kennzeichnung der maßgeblichen
Außenlärmpegel nach DIN 4109 (Tags)

Kennzeichnung der maßgeblichen
Außenlärmpegel nach DIN 4109 (Nachts)

LPB V, >70dB (A)

LPB IV, >65 dB (A)

LPB V, >70dB (A)

LPB IV, >65 dB (A)

Besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz8.

St

Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs.4, § 16 Abs.5 BauNVO)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten
(§ 1 Abs.4, § 16 Abs.5 BauNVO)

Grundrissgliederung für Aufenthaltsräume in Wohnungen
(§ 9 (1) Nr. 24 BauGB, Textliche Festsetzung Nr. 7.3)

Grundrissgliederung für Schlafräume, einschl. Kinderzimmer
(§ 9 (1) Nr. 24 BauGB, Textliche Festsetzung Nr. 7.3)

13,0

10.

SBG

RKW

Umgrenzung von Flächen für Parkhäuser
(§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

Phs

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß    III

Grundflächenzahl (GRZ)

max. zulässige Gebäudehöhe über Bezugshöhenpunkt

0,4

Gh 15,0 m

WA

MU

SO

o Offene Bauweise

a Abweichende Bauweise

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

Geschoßflächenzahl (GFZ)2,0

Leitung Bestand: Ferngasleitung, stillgelegt

Bezugshöhenpunkt zur Tabelle, geplante Straßenachse

// - // -  // - // -  // - 
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Beschluss zur Aufstellung
Dieser Plan ist gemäß § 2 (1) BauGB aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für
Umwelt und Planung vom 01.10.2019 aufgestellt worden.

Bekanntmachung
Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde gem. § 2 (1) BauGB am 
29.11.2019 ortsüblich bekannt gemacht.

Euskirchen, den 07.12.2021
Der Bürgermeister
i.V.

                           gez. Oliver Knaup (Technischer Beigeordneter)

Beteiligung der Öffentlichkeit
Die Beteiligung der Öffenlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB wurde in der Zeit vom 20.03.2021
bis einschließlich 20.04.2021 durchgeführt.

Beteiligung der Behörden und  sonstigen 
Träger öffentlicher Belange
Die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde 
gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 22.03.2021 durchgeführt.

Euskirchen, den 07.12.2021
Der Bürgermeister
i.V.

gez. Oliver Knaup (Technischer Beigeordneter)
                                                                                                                 

Es wird bescheinigt, dass die Darstellung mit dem amtlichen Katasternachweis 
von 19.11.2021 übereinstimmt.

Euskirchen, den 08.12.2021
                                                                   gez.: Dipl.-Ing. A. Kluß (Öffentlich 

     bestellter Vermessungsingenieur)

Es wird bescheinigt, dass die Festlegung der städtebaulichen Planung 
geometrisch eindeutig ist.

Euskirchen, den 08.12.2021
                                                                   gez.: Dipl.-Ing. A. Kluß (Öffentlich 

     bestellter Vermessungsingenieur)

Planung
Entwurfsbearbeitung:
Köln, den 18.12.2021           gez.: H+B Stadtplanung PartG mbB,

     Dieter Beele (Stadtplaner und Architekt
     AKNW)

erstellt:
Köln, den 03.05.2022      gez.: H+B Stadtplanung PartG mbB,

     Dieter Beele (Stadtplaner und Architekt
     AKNW)

Kopie
Dieser Plan stimmt mit dem Original-Bebauungsplan und den darauf 
verzeichneten Vermerken überein.

Euskirchen, den __________
                                                                   ______________________________

Bekanntmachung
Die Bekanntmachung gem. § 10 (3) BauGB erfolgte am 30.12.2022.
Der Bebauungsplan tritt am 30.12.2022 in Kraft.

Euskirchen, den 30.12.2022
Der Bürgermeister

                                                            gez. Sacha Reichelt

Kartengrundlage auf ETRS 89/UTM. © Kreis Euskirchen, Abt. Geoinformation, 2020
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Satzungsbeschlusses gültigen Fassung
Rechtsgrundlagen in der zum Zeitpunkt des 
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Beschluss des Entwurfs und erneute Auslegung
Der Entwurf des Planes hat gemäß § 4 (3) BauGB in der Zeit vom 11.07.2022 bis 
10.08.2022 öffentlich ausgelegen.

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange
Die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde gemäß § 
4a (3) BauGB  mit Schreiben vom 22.06.2022 durchgeführt.

Euskirchen, den 13.09.2022
Der Bürgermeister
i.V.                                                                                                                       

    gez. Wolfgang Honecker (Technischer Beigeordneter)

Beschluss als Satzung
Dieser Plan ist gemäß § 10 (1) BauGB vom  Rat der Stadt Euskirchen am 27.09.2022 als 
Satzung beschlossen worden.

Euskirchen, den 19.12.2022
Der Bürgermeister

           
  gez. Sacha Reichelt

Beschluss des Entwurfs und Auslegung
Der Entwurf des Planes hat gemäß § 4 (3) BauGB in der Zeit vom 18.10.2021 bis 
17.11.2021 öffentlich ausgelegen.

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange
Die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde gemäß 
§ 4 (2) BauGB  mit Schreiben vom 18.10.2021 durchgeführt.

Euskirchen, den 07.12.2021
Der Bürgermeister
i.V.                                                                                                                       

    
gez. Oliver Knaup (Technischer Beigeordneter)


